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PROTOEDLL 

der XXI. Generalvee.eammlung in Zürich, 

Samstag und Sorntag, den 7, & 8. Aug. 1943. 

HOPTVERSANIMLUNG 
vom 8. Aug. 1045 im Kongresshaus :Zürich 1.  

-00000e -- 

Vcrsit . Herr Oberstlt. Fischer Siegfrie' Ersiekdt. Luzern. 

akt anden; 

1. Begrüssung und Appell, 
2. Protokoll, 
3. Referat über das MilitärpflicUereatzwesen (Ausdehnung der 

Ersatzpflicht auf elle der Arme angehörenden Jahrgänge), 
4. Rechnungsablage 
5. Bericht des Präsidenten über die zwei letzten Vereitsjahre, 
6. Stellungsnehme zum Verband schweizerischer Sektionschefs, 
7. Revision der Vereins-Statuten, 
8. Wahlen, 
9. Aussprache. 
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1. Begrüesuns  

In einem markanten Eröffnungswort legrilltst der Vorsitzende die erschienenen 
Kollegen. Besonderer Grues gilt dem Vertreter des Elp und_ de9 .Arreekom-
mandos, Herrn Oberst Schaerer- dem Vertreter der pmfereniz der kantona-
len Militärdirektoren,  Hexm Rep.Rnt  Rutisharser, Militärdirekter, in 
Zürich; dem Vertreter der Stadtbehördon von Zürich, Herrn Oberetlt. Chris-
tian Hartmann, Kreiikdt. in Zürich; herrn Qtarstlt. Wille, Aushebungsof. 
der 8.Div.; Herrn Dr.Burkhard einsingen, als Präsident des Verbandes 
schweiz. Sektionschefs und schliesslich dem Tagesreferenten, Herrn Inspek-
tor Graf von der eidg.  Steuervorweltuni, Nicht rinder herzlich werden 
auch die aus dem Amte ausgeschiedenen Herren Kollegen willkommen geheis-
sen 
Bei Anlass der zweiten Zusammenkunft während des meltkxieges wünscht der 
Präsident, es möge die Einsicht bei don verantwortlichen Führern der heu-
te im Kriege stehenden Völker bald zum Frieden führen und die Kräfte der 
Vernichtung sich umwandeln in ebenso grosse Anstrengungen sozialen und 
wirtschaftlichen Aufbaus zum ':eehle der Unnechheit. Unserem Schweizer-
lande möge auch weiterhin das Glück des Friedens erhalten bleiben und 
mit dem Gelöbnis, unsere Pflicht als Kreiskommandanten immer und über-
all zum Wohle des Landes einzusetzen, versichert er die Landesbehörde 
unseres vollsten Vertrauens. 



Der Appell ergibt die Anwesenheit von 38 Mitgliedern. 
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a. Nicht im Amte stehende Mitglieder:  

1.  Aeberli Kaspar Major 
2.  Auf der Feur H. Major 
3.  Herzig Karl Oberstlt, 
4.  Seiler Johann Oberstlt. 
5.  Stifel Albert Oberstlt. 
6.  Turin Jules Oberst 

b. Im Amte stehende Mitglieder: 
1.  Zosso Maurice Hptm, 
2.  Romy Nhrcel Lajor 
3, Hartmann Christian Oberst lt. 
4.  Roulet Marcel Major 
5.  Farron Henri Oberst 
6.  Anriet Otto Hptm, 
7.  Stadler Franz Lt. 
80 Ruch Paul Oberst lt 
9.  Steiner Hans Oberst 
10.  Gygax Franz 1:.tjor 
11.  Senften Gottfried Oberstlt. 
12.  Unternährer Walter ©bit. 
13.  Helfenstein Hans Major 
14.  Fischer Siegfried Oberstit. 
15.  von Ah Hermann HptL. 
16.  Amstad Hermann Eptu, 
17.  Börlin Paul Major 
18.  Saladin Robert Oberstlt. 
19.  Härry Hans Major 
20.  Päs Gottlieb Hp t m, 
21.  Brunnschweiler Hans Oberstlt. 
22.  Stauber Rudolf Hptm. 
23.  Bttxizli Emil Hptm. 
24.  Ruoff Werner Oblt. 
25.  Schnorf Heinrich Oberstft. 
26.  Schuler Jos.Maria .11.•11. 

27.  Steiner Johann ilajor 
28.  Stilbi Emil leajor 
29.  Kopp Ernst Major 
30.  Dähler Edmund Hptm. 
31.  Böckle Franz Hptm, 
32, Bühlen Leonhard Oberslit. 

Abwesend mit Entschuldigung:  

a. Nicht im Amte stehende Mitrlieder 

1.  Maurer Otto Oburstlt. 
2.  Scheurer Eugen lajor 
3.  Stingelin Emil Oberst 

b. im Amte stehende Mitglieder:  

1. Cosandey Gustav Major 
2, Nühni Hans Oberst 
3.  Heinrich Christian Oberslit, 
4.  Andermatt Josef Hptm. 
5.  Duzzani Isidore Oberst lt. 

Amtsaustritt: 

Zürich 1874/1940 
Luzern n76/1937 
Brugg 1872/1934 
Solothurn 1881/1930 
Zürich 1871/1936 
Neuenburg 1867/1935 

Amtsantritt: 

Freiburg 1898/1927 
Genf 1897/1932 
Zürich 1891/1936 
Neuenburg 1902/1935 
Eolsberg 1891/1930 
3olothurn 1905/1937 
Altdorf 1915/1939 
Biel 1887/1927 
Bern 1892/1934 
Langenthal 1886/1926 
Boltigen 1873/1'224 
Sehüpfheim 1991/1932 
Sempaoh 1899/1937 
Luzern 1893/1937 
Giswil 1907/1937 
Bockenried 1879/1920 
Liestal 1895/1920 
Basel 1892/1937 
Aarau 1887/1928 
Schaffhausen 1890/1925 
Winterthur 1889/1920 
Wetzihon 1886/1918 
Oerlikon 1899/1940 
Fra„mlfeld 1979/1922 
Horgen 1888/1930 
Schwyz 1877/1907 
Buchs SG 1893/1930 
St.Gallen 1893/1930 
Huri sau 1894/1931 
Appenzell 1873/1910 
Glarus 18.:15/1923 
Zürich 1890/1920 

Amtsaustritt: 

St.Gallen 1865/1937 
Solothurn 1893/1937 
Luzerr. 1877/1937 

Amtsantritt: 

Lausanne 1883/1924 
Thun 1892/1941 
Chur 1881/1910 
Zug 1895/1919 
Bellinzona 1870/1921 



3. Protokoll,  
Das Protokoll über die letzte Generalversammlung vom 7. und 8. Juni 1941 
in Neuenburg, wird unter bester Vurdankung an den Verfasser, Herrn Hptt. 
von Äh, Sannen, genebmige. Bemerkungen hiezu worden keine gemacht. 

3, Referat über d 	UVepflichtersatzwesen. 
In einem einstündigen Referat verbreitet sich Herr Graf, Inspektor  der ti.g.g. 
Steuerverwaltung über den leilitärpflichtereatz während dem Aktivdienst 
woraus kurz felgendes festgehalten worden soll, 

Anlässlich der Kricgsmobilmachung VOJ 2. September 1939 musste der Bundes-
rat für die Dauer des Aktienlienstzuetandes wiederum eine spezielle Rege-
lung inbezug auf den "ellitärpflichtersatz vorsehen, wobei die durch die 
Truppenordnung abgeänderte Lilitärorgaeisation bedingten Verhältnisse zu 
berücksichtigen waren. 
Der bezügliche Bundesratse.schlees vom 28„Weeember 1039 ordnete zunächst 
die Verdoppelung des Ersatzes rückwirkend MI. das Jahr 1939 an. Als Mindest-
leistung für die Ersatzbefreiung verlangt der BEB sowohl vom Militedienst-
pflichtigen als auch vom Hilesdionstpflichtigen und den Angehörigen der 
Luftschutzorganisationen drei  seilt Tage Dienst. Bei Minderleistung ermäs-
sigte sich der verdoppelte Besatz für jeden Dienettag um 4'30. Für die 
Beamten und Angestellten der "esenbahn- und Dampfschiffunternehmungen war 
für jeden Monat, in dem diese Unternehmungen dem Kriegsbetrieb unterstanden, 
die Reduktion von 1/12 das verlangten Betrages festgesetzt. 
Der Militärpflichtereatz hatte zunächst seinen ursprünglichen "Pflichtersatzn-
Charakter verloren; aus ihm wurde eine eigentliche wirtschaftliche Ausgleiehs-
abgabü. Durch diese Gestaltung sollte der wirtschaftliche Vorteil, der 
für denjenigen entsteht, der keinen, oder nur wenig Dienst leistet, kompen-
siert werden. 

Die Konferenz de 	uellen Militärdirekt Viren, die am 30.Apri1/1.Mai 1940 
in Born unter dem Vorsitz 'ran Herrn lieg.RL7t B/INEE, Verich, stattfand, stall- 
te fest, dass der ERB vom 28.11.39 revisionsbedürftig sei und unterbre'tete 
dem Bundesrat Vorschläge, die dahin gingen: 

1. Die Militärbeamten der Kantone seien ersatzpflichtig zu er-
klären. 

2. Die Angehörigen der div. unter Kriegsbetrieb stehenden Trane-
portanstalten sollten, auch wenn der Kriegsbetrieb volle 12 
Monate im Jahre dauerte, dor einfachen Ersatzbetrag zu leis-
ten haben. 

3. Die für die Ersatzbefreiung erforderliche Anzahl Diensttage 
sei zu erhöhen. 

Der Bundesratsbeschlues vom 19.Jule 191.1 t:ug diesen Anträgen Rechnung. Ar-
tikel 3 des BRE vom 28.11.3D wuede dahin abgeändert, dass ab 1940 für die 
gänzliche Ersatzbefreiung 50 Diensttaee zuleisten waren und erhielt in Ab-
satz 4 zudem die Bestimmueen deee nur solche Diensttage bei der Bemessung 
des Militärpflichtereatzes anruthanber seien, für die der Wehrpflichtige 
Militärsold bezogen hat. letztere Vorschrift hatte zur Folge, dass nicht 
nur das auf seinem Arbeitsposten verbliebene Personal der dem Armeekommando 
unterstellten  Dienstabteilungen des Eidg. Militärdepartementes, das, so-
wie es den Aktivdionet am Dienet- oder Woinort Listet und daher keinen ki-
litärseld bezieht, (Art.5 BEF über Lohnanspruch der im Aktivdienst stehen-
den Bundesdienstpflichtigen e)m 234.40), ersatzpflichtig wurde, sondern 
auch sämtliche Beamten, Angestellten uni Arbeiter des Bundes und der Kante-
ne, die nach Art,B8 der Kontrcllverordnung 70M 7.12.25 im Kriegsfall auf 
ihrem Posten zu verbleiben hat n e  soeie die Organieutionen des meesiven 
Luftschutzue, die keinen Milit;:rrold beziehen. Nach dem Bundesratsbeschluss 
betr. Sold und Verpfleeung für die Angehörigen der örtlichen Luftschutz- 
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Or anfeetleeen im rektieen 7nIenee vom 1. Sept, 1939 beziehen nur die Ange-
hörigen des örteinftschutzes i1it rsal d, sodass  jene des Industrie- nerwnl-
tungs- und Zivilkrnrneenhauenufzechutzel dor "rsatzpfleeht unterliegen, weil 
ihre Diensttang "eei dar Beneseune des Hintanefliehtersatzes nicht in Anrech-
nung fallen. J'eusnehmen hieven eegeben sie':  da,  ve mangt. ;r, geeigneter Ange-
stellter  in  einem BetrieleoluftscLute oder  einen Zivilnnannumhausluftsehutz 
werk- oder anetaltsfeemlu Leele Leigezegen wer len müssen. Die Werkfrenden 
in einer ILO oder die nnstalttfremden ia eine, ZnLO sind ureatzrochtlich de. 
Angehörigen dee -,rtliebun Luftschutz-Orneuleatienon  gloichzustellen, denn 
dor Sold, den niese Leute - erhalten, gilt als Minitkineold im Sinne von Art. 
3, Abs,4 des BRD vom 19o n',40, ebeehl er vum Merk, r.sp. nee Anstalt auEue-
richtet wird. Hieleoeen gilt dio nntschndinung, die von erden Work oder ei- 
ner Anstalt den werk- enur anntalteeUenee 	n Luftschutzagennrigen in Ferm vc ,  
Sold vergütet wird, nennt  rls 2old im ninee dor zit, Bustimmnng, 

Somit ist als feetstehend zu betrac'ten, daso als Kriterium fnr ersatzrecht-
lich in Rocheneg faß' enden 'ilntHrnA.nst dor Sold zu gelten hat, neinui zwi-
schen Instruktiens(ronet unt Aktivn.,enr' nicht unterschiodon wird, 
Durch eidg. MIlitärinstanzen wurde die Eidg. Steuerverwaltung Ende 1941 de-
rauf aufmerksam getn .:rt, nese ne  .h dem vorgesehenen neuen Ablösungsplan, nee' 
ab April 1942 zur Anwenduett, kein ,  die im BP£  von 19.Juli 1940 festgesetzte 
Mindestleistung von 50 Tagen bei den künftieun Ablösungsdiensten durchschnitt-
lich nicht mehr erreicht werd‘,  weil  eine  Herabeetzung der Vihrlichen Dienet-
dauer vorgesehen sei. nine enturtlehonda Reduktion dun für die Ersatzbefrei-
ung erforderlichen  Lindestleisung scheine deshalb für 1942 gegeben. Im 
Einvernehmen mit dom Armeekommende und den Eidg,  Militärdepartoment hat dor 
Bundesrat in seinem ilUSCälUsJ über die Abänderung der BRB  vom  2S,Nev.193'.1 
19.Juli 1940 vom 10. 'eile. 19I die landesteeistung auf 25 Tage hornbgeseezt. 

Was die Frage der Breetzrückerstattung anbelangt, so hätte sich zunächst sehr 
Wohl die Auffneenng vertreten laeenn, dans nunmehr jede Dienstleistung ein-
fach für das Jahr gelte, zn  den  sie effektiv bestaneon wurde, Ire Bestreben, 
jede unnötige Härte,  zn venewiden, suchte und fand die eidg. Steuerverwal-
tung inbezug auf die NannahLeunn d r Rekrutenschule eilte Lösung, die billig 
und gerecht war, Sie ordnete  ie  irrem bezüglichen Kreiseohreiben vorn 9.0kt. 
1940 folgendes an: 
"Während der Geltungslaue der B2B vom 28,1ov.1939/19 lull 1940 ist die nach-
geholte Rekrutenschulo ereatzzechtlieh nur dann auf nes Jahr anzureohn,n, 
in dem sie ordentliche weise hätte best edun werden sollen, wenn der Pflioh-
tige ausser der Rekrutenschul, und im gleiceen Jahre wie diese mindestens 
50 Tage (1939/30 Tage) Dienst geleistet hat. Te:fft letzteres nicht zu. so  
ist dio nachgeholte Reettoneehule auf dae Jahr amnrochnen, in dem sie tat-
sächlich bestanden werde, Mithin hat der Pflichtige, der im Jahre dor naol-
gaholten Rekrutenschule keiner, oder weniger als 50 (30) Tage weitern Dienst 
geleistet, einorseita  znix  keinen neespruch auf Rüekerenattung des Im ersten: 
Jahre der Frsetepflicht uni rienteten Betrages, wohl aber Anspruch auf Ereate-
befreiung für das Jenr der 1:achholtlee der Rekrutenschule. 

Der Ablösungsplan des Gener,n,s vom 	er il 1942 nah eine Ablösungsperiode 
von 1B Moneeen vor. Diese Oulnung Jow‘..kte, dass der jNIrlichen Ersatzperi-
ede nicht mehr ein Dienst ah-: dls mit r.nzen Kalenderjahr zusammenfiel, sondern 
eine AUösungeperione von  _J ,!cr  Ion 	gunül:eestend, die am 1 April 1942 
begann und am 30, Sentembi 19A-- endieen sollte, Fälle, in dunen Lehrmänner 
den gesamten Ablösenesdienen für die "B Monute em Jahre 1942 zu bestehen hat-
ton, um dafür ire Jahre 1943 d_-nestfrei zu sein, aber ersatzpflichtig zu wer-
den oder umgekohrt, im Jahre 1942 nicht aufgcooten wurde, der Ersatzpflicht 
unterlagen, um alsdann im Jette. 1943 Ihre Dienstpflicht für die ganze Ablü-
sungsperiede zu absolvieren, waren geeignee, Mieneimmung zu schaffen. Be-
schwerden an den Genoral, dar Armeekolerendo, dee EMD, an Parlamentarier und 
alle möglichen militUr3sehen eed zivilen Amtsstellun waren die Folge. Am 
21. September 1P42 reichte NR Widuer ein Portulat ein, durch das die Auf- 



eebeng, resp J.4 e Revision der massgebenden ERB betr. den Militärpflicht-
ersetz verlangt wurde, In einem Schreiben ersuchto euch der Chef des Gc-
neralstabos um Abänderung dis leitenden Regines sur Vermeidung der einge-
tretenen Werton end stellte eleeehzeitig eine Aneahl Leitsätze auf, die boi 
der Revision des BRB zu beachten wären, Der we.entlichste Grundsatz laute- 
te dahin, dass HD,, 	in einer Einholt dor  Feldarmee oder dos HD. einge-
teilt sind, wie die leilitärdienstef:iebtigen dor, Ersatzpflicht hur denn en-
torliegen sollen, wenn sie der. Diene, der Einheit - oder einen Dienst, den 
sie 	gemäss 	7  'Jpezial efgebo.. leisten sollten 	vorsdurnon. Ledig- 
lich HD. der Personalreseive (Kateurten 12 ff.) sollen grundsätzlich er- 
Satzpflichtig zoin. In einer Konferenz, die am 17. Eevumber 1942 in >lern 
stattfand und an der ausser der eide. Steuelzerweitung das EMD, die Armee 
und Vertreter der kantonalen Militärst.uerbeharden teilnahmen, legte die 
EStV zwei Entwürfe zu einem abgennderten - /B vor. Dee erete Entzerf lohn-
te sieh im Prinzip an diu durch den BRB vem 27, 11.19:`'l gescheffene Ordnung 
an und wäre wohl geeignet gewiesen, die beanstendeton Härten zu vermeiden, 
d.h. den Verhältnissen Rechnung zu traeen. Di.r zweite gnteurf liLmeeeen 
entsprach den Intentionen sowohl des Armeekommendes Elfe( auch jenen der Un-
terzeichner des Postulates WIDHER, nach denen die bisherige Ordnung vorlas-
sen und zu dem ereprüne.iehen gesetzlichen Zustandu zurnenzukehren war, 
(keine Zrsatzpflieht ohne effektive Dienstvorsäumnis), Wäl'rend sich die 
Vertreter der Kantone mehrheitlich für den Entwurf N0.1 ausspracht e beharr-
ten die Vertreter des 7;JD und des AK auf einer Lrsung im Sinne  dus  Entwurfes 
No.2. Es fanden dann in der Folge noch weitere Beeprechungcn ret Vertre-
tern des EMD und  dee  AK statt. Die Auffassung, dass auf den Boddn des Ge-
setzes zurückgekehrt. worden e müsse ted dies Hilfedienstpflichtigen der Gat-
tungen 1 - 11 unter den zuvor erwU'enter. Voraussetzungen dun Militärdienst-
pflichtigen gleichzustellen, werde militärischersoits förmlich postuliert. 
Der Bundesrat, dem die beiden nrtwürfe vorgelegt und die Stellunesnahme d-
zu bekanntgegeben wurde, entschied sieh für eine Revision gemäss dem im Sin-
ne des Poetulatesle- dmer und  den vom AK aufgestellten Richtlinien abgefass-
ten Entwurf N0.2. Las Reeeltat war der BRB vom 1(3. Februar 1943, dor rück-
wirkend erstmals auf hie Ersatzanlage fer 1942 Anwendung findet. 

Von dor Regelung des Militärpflichtersatzes während des Aktvivdienstes, wie 
sie durch die BRB vom 28.11.39/10.3,42 vorgeschrieben war, kann gesagt wer-
den, dass sie sich bis zum Zeitpumkte, wo der Ablösungsbefehl des Generals 
vom 14.4.42 zu spielen begann , bewähreo und einge2ebt hatto, Es ist heute 
unnütz, Betrachtungen darüber anzuetellen, eb min nicht besser auf dem ein-
mal vorgeschlagenen Wege weit2rgeschritten und der eneaenungsAsung" zu-
gestimmt hätte. Sicher ist eedetfalls, dass der Ablösungsbefehl eine Aen-
durung notwendig machte. Keule wer dor abgeändert° BRB vom 16.2.43 in An-
wendung, zeigten sich bereits ton 11 sehen Inkonvonienzen, die jedoch nicht 
das Zurückkommun auf die gesetzliche Ordnun an und fair sieh, Bondorn die 
Gleichstellung gewisser Kategorien Hilfacrenstpflichtigor mit den  elitär-
dienstpflichtigen betrafen. Narh dein UorLlaut des BEB waren  für 1942 in der 
Praxis Ereatzbetrge an ND. :1:rückzuerstatten, die in ganzen Leben ketun ein-
mal Dienst geleistet haben. Leider zeigte es sich, dass es sich niche bloss 
um Einzelfalle handelte, sondern, dass az leuiunden Band solche Rückerstat-
tungsbegehren zu erfüllen waren. Unnötig ee beeenee, dass dies von den Be-
fürwortern dieser Lösung vorausgesehen oder gar gewollt war. 

Während gegen die Ordnung vom 28.11.39 nach Erlass dos Atlösunesbefohle 
des Generals n::cht nur von den Pflichtigen, sondern veranlasst durch diese, 
auch vom EMD, dem AK und den Parlanentariern Sturm gelaufen wurde. wandtee 
sich nun die Kantone durch den Aebeltsausschuss der Unlitärdirektorenkenge- -----  
renz gegen des durch den eeB vom le 2.43 geschaffene Regime. In seiner 
Sitzung vom 22, Märe 1943 teschlose der nrbeitsausechuns, der leDIY ru bean-
tragen, in einer eingebe an das EL. zu gelangen und diesem einen Verschlag 
auf Abänderung des Dni3 von 16. 1.43 zu anterbreiten. Diesem Antrag wurde 
von der MDK durch Einenbe an dee EMD eom ER .April 1943 Folge gegeben. 
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Die Eingabe enthielt zunriehst einen Vorschlag über die Abänderung des 
BILD vom 16.2,43 der wie felgt lreitete: 

1, "Art.3. Die kllitärdienctpflichtigen haben für die Jahre, in 
denen sie den Dienst, zu dem siu auf•gubeten wurde, nicht voll 

'en tilitärpflichterretz zu entrichten, OG sei denn, 
ihre eirklichu Alunstleistung tr'r diese Jahre betrage 25  V4ee. 

2. Die Hilfsdienstpflichtigen und die untaeAiehen lehrpflichtigen 
sind für die Jahre, in denen sie mindestens 25 Taje Dienst 
leisten, vorn Militärpflichtereatz befreit," 

Im weitern wurde angeregt, Cie Besa+..zp:flicht wonieetens für die Daurr 
des AD auf das 60. Altersthr auezulahnen. 
Das EFD erachtete eine Bevieien als eegeben, währen) das ML im wese etlichen 
auf seinem frühem Standpunht bohezet w. d. PBethalten am BRB vom 16.2.43 
empfiehlt. 
Die EStV, der die Eingabe zur Behandleng vor, EMD überwiesen wurde, berief 
unterm 15.Juni 1943 rersoDiedene lentonale hilitärsteuerbeamte nach Bern, 
um zunächst einmal 4110 Auffassung dee Prnktiker kennenzulernen. Sie unter-
breitete ihnen zuvor folgendun Enteurf zu einem abgeänderten BRD: 

Art.3  1  Die in Stäben oder 2inheitcn eingeteilten Militärdienst-
pflichtigen haben für die Jahre, in denen sie den Dienst, zu  dem 
sie aufgeboten wurden, nicht, voll leisten, den Militärpflichter-
satz zu entrichten, es sei denn, ihre wirkliche' Dienstleistung 
für diesee Jahr betrage mindestens 25 Tage, 
2  die übrigen MiliCirdierstpfliehtieen, die Hilfsdionstpflichti-.  
gen und die untauglichen guhrpflichtigen sind für die Jahre, in 
denen sie mindestens 25 Tage Dienst leisten, vom Militärpflichter-
satz befreit, 
Dieser Baschluen findet erstmals elf die Ercetzaninge für 1943 An-
wendung. 

Aus der Fassung der EStV (Art„3,Abs.1) geht hervor, dass sie im Gegeneatz 
zum Antrag der MDK daran festhält, dese nur  die  in_ Stäben oder Einheiten 
eingeteilten Militärdienstpflichtigen in Jnlren, in denen sie entweder 
überhaupt nicht, oder aber zu Dienstleistuneen -;on reniger als 25 Tagen 
aufgeboten werden, von der Ersatzpflicht befrei' sind. Damit soll ver- 
hindert werden, dass  die nach Art,51 	zur Verfügung des Bundesrates 
stehenden Offiziere nur nach 1.1Assgabe ihrer effektiven Dt.nstleistungen 
von der Ersatzpflicht enthoben werden. 	wird jedoch Sache der MDK sein, 
sieh mit dieser Frage noch eingehend zu befassen. 
Zu den von der MDE proponierten Lüsengen bezüglich dar Ausdohreng  des er-
Pitzpflichtigen Altei wurd seiten- der ZStV vermerkt, dass sich dielge-
machten Vorschläge Licht mit ler eiefac%on -1,rstrookeng des ersatzpflichti-
gen Alters vom 48. au'.' das 60. Alterejahr unter Anfügung einer neuen Stauei 
klasse begnügen, soneorn eereeher, len Alter der 2z Klasse der Ersatzpflich-
tigen (halbe Taxe) vom 40, auf d 3 48. Altersjahr nunzudehnen. 

Das ausführliche Referat findei, den Beifall der ganzen Versammlung und 
gomäss Antrag dee Vorstandes und Befürwertung durch Herrn Major Stilbi, 
St.Gallen 'wird folgende 
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RES OLUTI 0 N 

einstimmig gutgeheissan. 

Die GaneralvursImung dee Vuxeins Schweiz. Ercishlt. 
vom 7, & 8,6.43  in Zatimh 2,- etatzt  auf die, gemachten  
Erfahrungen  mit dem ecndlern.-,sbesc3Uuss vom 16.2.43  
betr. Militärpflicht esatz in Kenntnis der EinFabe  

der Ecr:Iferenz  der '7Intonalen *.i.ilitardirekt ,...ron und nach  

Anhören eines Refuratue von  Herrn Graf, Inspektor der 
eidg. Steuervorwalteg. ernr.rtot  dringlich die Verwirkli-
chung der in der Zirga'2u der Lilitärdiruntmronkonferanz 
gestellten Begohron_auf spM.estons 1. Januar 1944. 

---o0o--- 

Hier worden die Verhandlun3on unterbrochen und in einem hiuzu besonders 
fein dekorierten Saal im Kongresshaus wiri die Littagsvurpflegung einge-
nommen. In einem kurzen Tonst dankt dur Vorsitzende für das flotte Arran-
gement. Herr Oberstlt, Wille, Lushebungoof, üur 6.Div. dankt für diu er-
folgte Einladung und betont dls gute Einvernehmen mit don Ereiskdt, 
Kantons Zürich, Herr Reg. Rat Rutishausur lalitärdirektor des Kantens Zü-
rich, der den Verhnndlungen mit Interesse felgt und seine Unterstützung un-
serer Peg.tulate  gUei-ehert, i'nnscht der Tagung neoh jutun Verlauf. Nach 
staatsmännischen Worten fordert er die Ereishdt, auf, auch nach dem Kric,gu 
wie bis anhin für die Wehrkraft des Landes einzustehen. 'ler Oberst Schau-
ror Chef für Personlios der Generaladju4lanur, 4.Sektion, überbringt don 
Gruss des Vorstehers des EMD. Er spricht don Kreiskdt, für ihre treue 
Pflichterfüllung seine Anerkennung aus. Herr Oberstlt. Bartmann, als Prii-
sident des Organisationekomitees, sixie im Auftrag des Sladtrates von Züricl., 
heisst alle Anwesenden herzlich  ;TiUkeimon. Per Stadtrat von Zürich und die 
zurchorischen Kreiskilt, fühlen sieh für die Wahl Zarichs als Tagungsort be-
sonders geehrt und hoffen, dasq die Tagung nicht  nur ortragsroich ausfallen,  
sondern allen Teilnehmerrl echön,J Ein zücke von der Stadt Zürich vermitteln 
werde. Dor Redner nimmt auch V,r;_nlassung, seinen Litarbeitern im Organi-
sationskomitee, den Herren Mirslit., Bühler, Oberslit. Stifel,Major Aeberli, 
Barechef Schellenberg und Oberstat. Weidmann, den Dank für ihre eifrige und 
gewissenhafte Mitarbeit für das Zustannekommen der Tagung auszusprechen, 
Spezieller Dank gilt den Regierungsrat den Kantons Zürich und dem Stadtrat 
von Zürich für die erheblichen Deiträge, die Bit: zur Ermöglichung der Kon-
ferenz und des so reichhaltigen Prog.cameas zur Verfügung gestellt haben. Be-
sondere Anerkennung zollt der Sprechende dem neuen Militärdirekter des Kan-
tons Zürich, Herrn Rog,Rat E.tishan.or, der durch einen speziellen Beitrag 
an die Druckkosten die Abgabe dor Vorträge der Handelshochschule an die 
Ereiskdt. ermöglichto, Mit d.ln Wunsche, unsere To°:ung zu einem frucht- 
baren Abschluss zu bringun, 	einige Stunden lester Kameradschaft und 
Geselligkeit zu erleben, hofft er, dass die ZUre.r Tagung lange in bes-
ter Erinnerung bleiben möge. Herr Dr.Brkhyd, -rti.sidunt des Verbandes 
Schweiz. Sektionsehofs nimmt dbonso Vt.anlcscunu, für die erhaltene Einla-
dung zu danken und die Zusammenarbeit unr.res Schwesterverbandes zuzu-
eichorn. 



um 1400 worden die Verhandlungen fortgesetzt und der Kassier, Herr Oberstat, 
Bühler, Zürich erstattet Bericht über das Traktandum 

4. Reohylungsableee. 

Darnach beträgt das 

Vermögen auf 1;6.1941 
Vorzögen auf 1,8,1943 

Ergibt somit eine Vermöeens-
vorminderung von 

Auf Antrag der Revisoren wird die Rechnung unter bester Verdankune an den 
Rechnungsgeber genehmigt. 

Der Jahresbeitrag der Mitglieder wird wie bis anhin auf Fr,10.-- festgesetzt. 

5, Bericht des Präsidenten über die zwei letzten Vereinsjahre.  

a) lategliederbaatand: 
Derselbe betrug pro 1941 total 51 Mitglieder, beetehend aus 39 im ernte ste-
hende und 12 nicht mehr amtierende Kreiskdt, Lur heutige Mitgliederbestand 
beträgt 37 amtierende und 9 vom Amte zurückgetretene Ereiskdt, also total 
46 Mitglieder. 
Ausgetreten sind: 

Uajor Betrisey Prosper, nitten, 
Oberstft. von Stockalpor, Brig, 
Oberstat, Dufour, Genf. 

In pietätvollen Wortun gedenkt der Vorsitzende der beiden verstorbenen mit-
glieder, Major Spichti, gewesener Kreiskdt. von Thun und Major Kunz *  gewese-
ner Xreiskdt. in Zürich. Major Spichti hat sich als Präsident und MajorKunz 
als langjghriger QuUster unsores Veeeins besonders verdient gezecht. Die Ver-
sammlung ehrt die beiden Verstorben,n durch Erhoben von den Sitzen und stil-
los Gedenken. 

b) Arbeit des Vorstandes und dun  Arbeitsausschusses,  

In der abgelaufenen Vereinsperiode faAen 4 Sitzungen von je 4 - 6 Stunden 
Dauer statt, wobei zu folgunden Fragen Stellung genommen wurde. 
Kontrollverordnung, Ein Arbeitsausschuss unter dem Vorsitz des Herrn Oberstlt. 
Bühler und bestehend aus der Herren Major Stabi, Hptm,Kopp, Eptm.Amiet,.Httm. 
Päs und Herrn Welter, Chef des Militärkontrollbüros des Kantons Zürich, be-
fasste sich mit der Neuregelung einer lontrolivirordnung. Die detaillierten 
Vorschläge wurden geneheigt und an die Konferenz der kantonalen Militärdi-
rektoren ler Stellungsnahme weitergeleitet, Insbesondere wünschto man eine 
genauere 4h2e/egung von frt.34 E.V. betr. Wohnortsprinzip, 

Pntrollführung und Verwaltung der FRZ. Mit Bedauern stellt der Vorsitzende 
fest, dass die heutige Regelung betr. Xontrollführung und Aufgebot für FED 
trotz unsern Eingaben nicht zu einer befriedigenden Lösung gekommen ist. Le-
gegen sei es nicht opportun, nachdem der heutige ;astend sich nun eingelebt 
habe, Minderungen zu verlangen. Der Veeeteri wird gbar für die Nanhkriegs-
zeit eine gleiche Regelung anstreben, wie für die übrigen Hilfsdienste. 
Zusammenarbeit mit der Militärdirektorenkgnferenz. Der Vorstand hat eine eng-
ere Zusammenarbeit mit der Konferenz der kantonalen Militärdirektoren angee 
strebt, welche seitens der Militärdirekteren begrüsA und verwirklicht wurde. 
Ankunfts- und Meldekarte. Die Führung dieser Karte wurde abgelehnt, weil sie 
für das Kontrollwesen nur eine vermehrte Belastung, nicht aber eine Besserung 
bringen würde. 

Fr.1527.23 
Fr.1322.96 

Fr. 204,27 
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etteilungsblatt.  Der Versuch, mit einem Mitteilungsblatt, in welchem wich-
iri; Entscheide des EMD und der Armeeleitung an die Mitglieder zur Kenntnis 
gebracht werden sollen, fand lebhaftes Interesse. Der Versitzende wünscht 
biezu jedoch bessere UnterstUtzung durch Zustellung von bezüglichen Akten-
etücken. 
Aufhebung dor Kreiskilos. in den  Kt, Waadt ued  Wallis.  Die AufhuLung der 
Kreiskommandos in den Kantonen ".aalt und Wallis war schon anlässlich der Ge-
neralversammlung in Neuenburg und anlÄsslich der Vorstandssitzung in Luzern 
Gegenstand der Besprechungen. Der Vorsitzende hat es damals übernommen, mit 
den Militärbehörden der genannten Kantone zur Abklärung der Sache in Vorbin-
dung zu treten, Trotz eines r.:;en Briefwechsels war us bis heute nicht mag-
lieh, die Angelegenheit in befriedigender Weise abzuklären. Der Vorstand 
stellt fest, dass die Aufhebung dor Ereigleemmandenton-Stellen entgegen den 
bestehenden Bestimmungen der 4.0, und der K,V, erfolgt ist. Es wäre noch 
abzuklären, ob diese Aufhebung mit oder ohne Wissen des EMD zustande kam. 
Immerhin muss festgehalten werden, dass dor Kreiskdt. in dor L.O. und in der 
K.V. eine mit genauen Funktine.n bezeichnete heamtung ist, die nach unserem 
Dafürhalten nicht von den Kantonen unbesetzt bleiben kann. 

In der anschliessenden Diskussion wird von Herrn elajer Stübl, St.Gellen, die 
Revision der Kontrollverordnung als ein dringendeu Bedürfnis bezeichnet, Im 
gleichen Sinne spricht sich auch Herr Oberst Sehaorer aus und verweist insbei-
eender° auf die unglückliche Lesung in Bezug auf das Aufgebot und die Xontrell-
fierelang der FHD. 

Hierauf wird der Vorstand beauftragt, die Revision dur Kontrollverordnung 
weiterhin zu verfolgen und die unverzügliehe Verwirklichung derselben bei 

den enetätetigel insttneen in Verleegen. 

6. Zusammenarbeit mit dem Verband sehweiz, Sektionschefs. 
Herr Dr.Burkhard, Präsident des Verlendos schweiz, Sektionschefs verbreitet 
sich in gehaltvollen Ausführungen rter die Ziele, lie von ihrem Verband in 
Verbindung mit dem Verein Schweiz, Keeiskdt. verfochten werden sollen. Ins-
besondere soll die Versicherung der Militärbeamten, der Kreiskdt, und der 
Sektionsohefe b©i Mobilmachungsübungen, Rekretierungen und. Inspektionen aus-
gebaut werden. Sofern die eidg. Lilitrversicherung, wie nach einer vorläu-
figen Antwort zu entnehmen ist, die Haftung nicht übernehmen Bellte, wird ei-
ne Kollektivversicherung mit einer Versicherungsgesellschaft in Aussicht ge-
nommen. Hierauf beschli(sst die Vorsammlung einstimmig, die Zusammenarbeit 
des Vereins Schweiz. Kreiskdt. mit dem Verband echweiz, Sektionschefs, im 
Sinne dos Antrages des Vorstandes weiterhin zu rrdern. 

7. Revision d)r Vereins-Statuten,  

Der vom Vorstand vorgelegte Entwurf der Vereine-Statuten wird artikelweise 
verlesen. Zu Art.2, Satz 2 no.hmen die Herren Oberstlt. Sanften, Boltigun, 
Hptm. Stauber, Wetzikon und Major Rom -, Genf, Stellung und beantragen, die 
Aufnahme von Chefbeamten kantonaler Militärverwaltungen in den Verein Schweiz. 
Kreiskdt, abzulehnen, Dem Antrag wird mit grossem Mehr zugestimmt. 

etre. von Ah, Stirnen, wünscht Abänderung von Art.3 in dem sinne, es möchte 
die Generalversammlung im Interesse gegons:itigur Verbindung ordentlicher-
weise alle Jahre stattfinden. Der Vorstand interpretiert den Art.3 in dem 
Sinne, dass ordentlicherweise alle 2 Jahre eine General-Versammlung in bis-
heriger Form und, renn ein Bedürfnis vorhanden ist, in den Zwischenjahren 
eine eintägige Versammlung stattfinden soll. Die Versammlung stimmt dieser 
Auslegung zu, Herr Oberstltaiartmann, Zürich beantragt die Abänderung des 
Arte4 dahingehend, dass der Vorstand von 3 auf 5 Mitglieder mit Rücksicht auf 
seine grosse Bedeutung erhöht worden sollte. Dieser Antrag wird mehrheitlich 
abgelehnt. 
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10 übrigen wird der Statuten-Entwurf gemKss Antrag des Vorstandes gutgeheis- 
sen. 

8. Wahlen.  
Für eine weitere Amtsdauer worden gewählt; als 
Frägedent: Herr Oberstlt. Fischer Siegfried, Luzern; 
Kassier und Vizepräsident: Herr Oberstft. Bühler Leonhard, Zürich; 

iktuar: Herr Epen. Amtet Otto, Solothurn. 
Der Vorsitzende dankt für das ausgesprochene Vertrauen und hofft auf rege 
Mitarbeit seitens aller Mitgliuler. 
Als Rechnungsrevisoren worden f9r eine weitere Amtsd-tuer vorgeschlagen und 
gewählt: 	

1; Herr Josef Maria Schuler, Schwyz, 
2, Herr Major Rorny Mbreel, Genf. 

9, Auesprache.  
Unter Varia macht der Vorsitzende, Herr Oberstft. Fischer, Luzern, darauf 
aufmerksam, dass er beim eidg. Kriegsernährungsamt auf Widerstand gestossen 
sei, weil er im Einverständnis der Arbeitgeber Angehörige der Aufgebotsgrup-
pen C und D zu Ablösungsdiensten aufgeboten habe. Die Verenmelung ist mit 
dem Redner einhellig der Auffassung,, dass die Angehrigen der Aufgebotsgrup-
pen C und D im Falle einer allgemeinen Mobilmachung nicht einberufen wurden 
dürfen; dagegen sei es sehr wohl möglich, solche eihrend dem Zustand der 1 -
waffneten Neutralität zu Dienstleistungen heranzuziehen. 

Schluss der Versammlune  1550 

Mit dem gemeinsamen Ausflug auf den Uctliberg nm Swestagnachmittag, dem Be-
such des Corso-Palais, dem Unterhaltungsabend im Hotel 3lite und mit der 
herrlichen Rundfahrt auf dem Zürichsee  voi  Sonntagmorgen, kam auch der ktnne-
rudaehaftliehe und gesellschaftliche Teil voll auf seine Rechnung. 
Der Vorsitzende nimmt denn anoh Veranlassung, am Mittagessen vom Sonntag in 
Zunfthaus zur Waag, den Kreiskommandanten des Enntons Zürich und vorab dem 
Organisationspräeidenten, Ii.rrn Oberetat. Hartmann, den wohlverdienten Dank 
der ganzen Versammlung für die vorzn7liche Vorbereitung auszusprechen, 

er Aktuar 
ö
.p
.Andet, Hptm. 

Geht an: 

die Mitglieder des Vereins Sclti;elz, Ereiskdt, 
die Versammlungstuilnehmurl  
das eisig, Militärdepartement, 
die Militärdirektorenkonforenz, 
die Militärdirektionen der Kantone. 
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